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Veröffentlichung der Gemeindeversammlungs-Beschlüsse 
 
Gestützt auf § 26 Abs. 2 des Gemeindegesetzes und § 15 des Gesetzes über die Ortsbürger-
gemeinden werden die Beschlüsse der Gemeindeversammlungen vom 12. Juni 2003 veröffent-
licht. 
 
Einwohnergemeinde 
 
Alle Beschlüsse unterliegen dem fakultativen Referendum. 
 
1. Protokoll  -  Genehmigung 

2. Rechenschaftsbericht 2002  -  Genehmigung 

3. Genehmigung der Verwaltungsrechnung pro 2002 

4. Genehmigung des Vertrages über die Gründung eines Gemeindeverbandes „Bevölkerungs-
schutz und Zivilschutz der Region Bözberg-Geissberg“ 

 
 
Ortsbürgergemeinde 
 
Alle Beschlüsse unterliegen dem fakultativen Referendum. 
 
1. Protokoll  -  Genehmigung 

2. Rechenschaftsbericht 2002  –  Genehmigung 

3. Genehmigung der Verwaltungsrechnungen der Ortsbürgergemeinde und der Forstwirt- 
 schaft pro 2002 
 



Die vorstehenden Beschlüsse der Einwohner- und Ortsbürgergemeindeversammlung unterste-
hen dem fakultativen Referendum, das heisst, dass gemäss Gemeindegesetz ein Zehntel der 
Stimmberechtigten schriftlich verlangen kann, dass die gefassten Beschlüsse der Urnenab-
stimmung unterstellt werden. 
 
Für die Einreichung des Referendumsbegehrens kann bei der Gemeindekanzlei eine Unter-
schriftenliste unentgeltlich bezogen werden. Vor Beginn der Unterschriftensammlung kann die 
Liste der Gemeindekanzlei zur Vorprüfung des Wortlautes des Begehrens eingereicht werden. 
 
Ablauf der Referendumsfrist: 14. Juli 2003 
 
16. Juni 2003 DER GEMEINDERAT 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wahl Hauptlehrerin im Teilamt  
auf beschränkte Amtsdauer ab 01.08.2003 
 
Unsere beiden Lehrer/in Herr Jürg Baur, Brugg, und Frau Barbara Gabathuler Timcke, Brugg, 
haben ihre Anstellung an unserer Schule per Ende Schuljahr 2002/2003 gekündigt. Aus die-
sem Grund wurden Ersatzwahlen notwendig.  
 
Frau Hitz Barbara, Unterehrendingen, def. als Hauptlehrerin im Teilamt an der Primarschule 
 
wurde einstimmig von der Schulpflege und dem Gemeinderat gewählt. Die Wahl ist befristet 
bis zum Inkrafttreten des Gesetzes über die Anstellung von Lehrpersonen (GAL), längstens 
jedoch bis zum 31. Juli 2005. 
 
Gegen diesen Wahlbeschluss kann gemäss § 42 Abs. 2 des Schulgesetzes von 5 % der Stimm-
berechtigten innert 30 Tagen ab Veröffentlichung das Referendum ergriffen werden. Bei 
dessen Zustandekommen hat sich die betroffene Lehrkraft einer Urnenwahl zu unterziehen. 
 
Ablauf der Referendumsfrist: 14. Juli 2003 
 
Für das noch offene, zweite Teilamt für das ebenfalls bereits eine Lehrerin gewählt wurde, 
welche jedoch nachträglich die Wahl nicht angenommen hat, wird noch eine weitere Lehrkraft 
gesucht 

 
 
 



Baugesuch 
 
Bauherr Ruth Brodmann, Dorfstrasse 17, 5233 Stilli 
 
Bauvorhaben Anbau Wintergarten auf Parzelle Nr. 97 
 
Planauflage Die Baugesuche liegen vom 16. Juni bis 07. Juli 2003 während den  
 ordentlichen Bürostunden in der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. 
 
Einsprachen Einsprachen gegen diese Bauvorhaben sind während der Auflagefrist  
 schriftlich und begründet dem Gemeinderat Stilli einzureichen. 
 
 
 
 
Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei 
 
Die Gemeindekanzlei bleibt an folgendem Datum geschlossen. In Notfällen (Todesfall) wenden 
Sie sich bitte an den Gemeindeammann, Arnold Lehner, Telefon 056/ 284 12 07. 
 
 ➲  Mittwoch, 18. Juni 2003, ganztags 
 
 
 
 
Während des Sommers hat die Gemeindekanzlei spezielle Öffnungszeiten. Wenn das Büro 
nicht besetzt ist, wird auf dem Telefonbeantworter eine Telefonnummer der Kontaktperson 
für Notfälle bekannt gegeben. 
 

Montag 14. Juli bis Freitag, 31. Juli 2003 und 
Montag 11. August bis Freitag, 15. August 2003 

 Nachmittags geschlossen 
 Jeden Morgen offen von 1000 bis 1200 

 
Montag 04. August bis Freitag 8. August 2003 

 bleibt die Gemeindekanzlei geschlossen 
 
Wir wünschen Ihnen allen einen erholsamen Sommer und schöne Ferien. 
 

DER GEMEINDERAT & DIE GEMEINDESCHREIBEIRN 
 



 

ALTPAPIERSAMMLUNG 
 
Die nächste Altpapiersammlung in unserer Gemeinde wird durchgeführt vom Gemischten Chor 
Stilli und findet statt am: 
 

Samstag, 21. Juni 2003, ab 08.00 Uhr 
 

Negative Erfahrungen mit gefüllten Kartonschachteln und Papiersäcken zwingen die Verant-
wortlichen zu folgender Massnahme: 
 
• Kartonschachteln sind zusammenzulegen und einzeln oder mit Altpapier zu bündeln. 
• Weder ganze Kartonschachteln noch gefüllte Papiersäcke oder Einkaufstaschen werden von 

der Sammelorganisation mitgenommen. 
• Das Altpapier von der Strasse aus gut sichtbar deponieren. 
• Folgende Gegenstände dürfen der Sammlung nicht mitgegeben werden: Milchverpackungen 

(Tetra-Pack), Fruchtsaftverpackungen, Suppenbeutel, Schachteln für Tiefkühlprodukte, 
Biskuitverpackungen, nassfestes Papier, kunststoffbeschichtetes Papier, Blumenpapier, 
Waschmitteltrommeln, Abfälle aller Art. 

 
 Papier/Karton Keine ganzen Keine 
 gebündelt und Kartons Tragtaschen 
 geschnürt   

  
Wir bitten die Bevölkerung, diese Vorschriften zu beachten. Es erfolgt keine weitere Ankün-
digung durch den Verein. 
 

 
 
 
 
Sammelstelle 
 
Wir machen die Bevölkerung von Stilli darauf aufmerksam, dass der Altöl- sowie der Büchsen-
container während des Brückenfestes nicht beim Feuerwehrmagazin sondern beim Pumpwerk 
ARA (nähe Schützenhaus) stationiert sind. 



 
Badi-Abonnemente 
 
Wie jedes Jahr können auch in diesem Sommer die Stiller Kinder, welche ausserhalb der Ge-
meinde die Volksschule besuchen, auf der Gemeindekanzlei gratis ein Saisonabonnement für 
das Schwimmbad Villigen beziehen. 
 
 
 
 
Ausstellung Zusammenschluss 
 
Um der Bevölkerung einen besseren Einblick in die Dossiers der Arbeitsgruppen „Zusammen-
schluss Villigen-Stilli“ zu geben, finden in Villigen am Mittwoch, 25. Juni 2003, 19.00 – 22.00 
Uhr, Turnhalle Winkel, und in Stilli am Donnerstag, 26. Juni 2003, 19.00 – 22.00 Uhr, Gemein-
dehaus, entsprechende Ausstellungen statt. Der Projektleitung ist ganz klar bewusst, dass die 
beiden Daten eher unglücklich und nicht besonders günstig (Brückenfest) festgelegt wurden. 
Leider konnten aus verschiedenen Gründen keine anderen Termine gefunden werden und die 
Ausstellungen sollten noch vor den Sommerferien stattfinden. Wir bitten die Bevölkerung um 
Verständnis und freuen uns über gut besuchte Ausstellungen. 
 

Projektleitung „Zusammenschluss Villigen-Stilli“ 
 
 
 
 

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN 
 
Todesfall 
 
Chêne-Bourg-Veyrier GE 15.05.2003 Finsterwald, Paul Samuel, geb. 1905, von Stilli 

AG, in Veyrier GE 
 
 
 



 

DIVERSE MITTEILUNGEN/VEREINSNACHRICHTEN 
 
 
Brückenfest Stilli 
 
Im Rahmen des Brückenfestes (100 Jahre Brücke Stilli) finden vom Freitag, 27. Juni bis 
Sonntag, 29. Juni 2003, diverse Anlässe statt. Ein Festprogramm wird nächste Woche in jede 
Haushaltung verteilt. Darin sind die jeweiligen Details zu den einzelnen Festtagen aufgeführt. 
 
Nachfolgend noch zwei Hinweise: 
 
Am Samstag, 28. Juni 2003, um 15:00 Uhr, findet in der Turnhalle der offizielle Festakt 
statt. Selbstverständlich sind alle interessierten EinwohnerInnen von Stilli eingeladen, diesem 
Anlass beizuwohnen. 
 
Am Sonntag, 29. Juni 2003, wird durch die 9 Flösserweggemeinden ein Marsch von Laufenburg 
nach Stilli organisiert. Wer an diesem Marsch entlang des Flösserweges teilnehmen will: Ab-
marsch ist um 09:00 Uhr ab SBB Laufenburg, geplante Ankunft in Stilli um 14:30 Uhr. Ein de-
taillierter Marschroutenplan mit allen Marschzeiten liegt auf der Kanzlei zur Einsicht auf. 
 

OK Brückenfest 


